
Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen 
 

Kreisdeleqiertenversammlung des Kreisschützenbundes Meschede 
Bestwig-Heringhausen, Samstag, 13. März 2010 

 
 

Grundsatz 
Wir wollen Ihre Veranstaltung nicht unmöglich machen oder verhindern, sondern wir 
wollen, dass Ihre Veranstaltung „sicher“ möglich gemacht wird! 
 
Rechtliche Grundlagen 
Gemäß § 29 StVO bedarf eine übermäßige Straßenbenutzung der 
Erlaubnis der zuständigen Straßenverkehrsbehörde: 
 
29Abs2 StVO: 
Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen 
werden, bedürfen der Erlaubnis. Das ist der Fall, wenn die Benutzung der Straße 
wegen der Zahl oder des Verhaltens der Teilnehmer oder der Fahrweise der 
beteiligten Fahrzeuge eingeschränkt wird; ... Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, 
dass die Verkehrsvorschriften sowie etwaige Bedingungen und Auflagen befolgt 
werden. 
 
Verwaltungsvorschrift zu 29 Abs 2 StVO: 
Erlaubnispflichtig sind 
a) Radrennen. 
b) Radtouren. 
c) Volkswanderungen. 
d) Umzüge bei Volksfesten u.ä., es sei denn, es handelt sich um ortsübliche 
    Prozessionen und andere ortsübliche kirchliche Veranstaltungen sowie kleiner 
    örtliche Brauchtumsveranstaltungen 
e) Nicht erlaubnispflichtig sind…. 
 
Die sachliche Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung ergibt sich 
aus § 44 StVO: 
sachlich zuständig zur Ausführung dieser Verordnung sind, soweit nicht anders 
bestimmt, die Straßenverkehrsbehörden (...) 
Die Polizei ist i.d.R lediglich im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
(VwV zu § 44 Abs 2 StVO) durch die Straßenverkehrsbehörde anzuhören, um zu 
klären, ob z.B. aus verkehrlicher Sicht Anordnungen zu treffen sind. (Zudem greift 
noch der § 18 Straßen- u Wegegesetz „Sondernutzung“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Verfahren 
 
- Der Veranstalter meldet seine Veranstaltung / seine Festzüge 
   rechtzeitig bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde an. 
 
- Die zuständige Straßenverkehrsbehörden sind: 
   Hochsauerlandkreis 
   Stadt Meschede 
   Stadt Arnsberg 
   Stadt Schmallenberg 
   Stadt Brilon 
   Stadt Sundern 
 
- Die jeweilige Straßenverkehrsbehörde führt ein 
   Anhörungsverfahren durch und trifft eine Anordnung / erteilt die 
   Genehmigung 
 
- Die Anordnung geht dem Verein zu. Die Auflagen sind bindend. 
 
- Die Polizei erhält eine Durchschrift der Genehmigung. 
 
- Absprachen zwischen dem Veranstalter und ggfls der Polizei 
   (so früh wie möglich / Personaleinsatz) 
 
- Haftung 
   Beispielhafter Auszug aus einer Genehmigung: 
 
   Der Veranstalter haftet für alle Unfälle und Schäden aller Art, 
   die auf den Gebrauch der Genehmigung zurückzuführen sind. 
   Dieses gilt auch für Schadens- und Unglücksfälle, von denen 
   Teilnehmer am Festzug betroffen werden 
 
- Sofern Angehörige der Feuerwehr als Ordner eingesetzt werden 
   oder Feuerwehrfahrzeug zur Absicherung genutzt werden, sollte 
   im Vorfeld die Versicherungsfrage geklärt werden. 
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VERFÜGUNG (ALLGEMEINVERFÜGUNG) 
 
zur Genehmigung von Schützen-Umzügen in den Gemeinden Bestwig und Eslohe, sowie 
In den Städten Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und Winterberg 
 
Aufgrund 
• § 35 Satz 2; 39 Abs. 2 Nr. 5; 41 Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
  für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
  12.11.1999 (GV. NRW. 5. 602/SGV. NRW. 2010) 
• und § 29 Abs. 2 der StraßenverkehrsOrdnung StVO vom 16. November 1970 
  (BGBl 1 S. 1565, 1971 1 S. 38) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung 
wird hiermit Folgendes bestimmt: 
 
Für Umzüge im Zuge von Schützenfesten und Kinderschützenfesten der Bruderschaften, 
Gesellschaften und Vereine in den Ortschaften der Gemeinden Bestwig und Eslohe sowie 
der Städte Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und Winterberg wird die nach der 
StVO erforderliche Erlaubnis unter nachfolgenden Auflagen und Bedingungen erteilt: 
 
• Der geplante Weg des/der Festzugs/Festzüge ist der Polizei rechtzeitig bekannt zu geben. 
• Den Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten ist nachzukommen. 
• Der Umzug ist durch geeignete Ordnungskräfte abzusichern 
• Während des Vorbeimarsches ist eine Fahrbahnhälfte für den fließenden Verkehr  
  freizuhalten. 
• Fahrzeuge der Polizei und des Rettungsdienstes müssen die Straße jederzeit befahren  
  können. 
 
Diese Erlaubnis gilt nicht für Schützenumzüge, bei denen straßenverkehrsrechtliche 
Anordnungen, wie z.B. Vollsperrungen, Umleitungen, Parkverbote, erforderlich sind.  
Sie gilt insbesondere nicht für Umzüge im Rahmen von Gemeinde-, Stadt-, Kreis-, Bundes- 
und Europaschützenfesten. Für derartige Veranstaltungen ist vom Veranstalter eine 
gesonderte Erlaubnis zu beantragen.  
Sollte von den Grundsätzen dieser Allgemeinverfügung abgewichen werden, sind die 
Umzüge ebenfalls erlaubnispflichtig. 
Die Kalenderdaten der Schützenfeste im Bereich der Straßenverkehrsbehörde des 
Hochsauerlandkreises werden durch den Sauerländer Schützenbund mitgeteilt.  
Die Polizei erhält eine Ausfertigung der Anzeige. 
Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrunq: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1 in 59821 Arnsberg schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichtes erhoben werden. 
 
Arnsberg, 24.04.2009 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Straßenverkehrsamt 
Im Auftrag 
Schnöde 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 


